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Erlaubnispflicht für Hochbett
Ein Mieter entschied sich für die Anschaffung eines Hochbettes. Als er dies in seiner Mietwohnung aufstellen wollte, intervenierte der Vermieter und untersagte dessen Aufstellung.
Die hiergegen gerichtete Klage des Mieters war erfolgreich. Nach richterlicher Ansicht steht dem Vermieter kein diesbezügliches Weisungsrecht zu. Insbesondere ergebe sich ein solches auch nicht aus dem mietrechtlichen Vertragsverhältnis. Solange das Aufstellen des Hochbettes fachgerecht erfolge und das Mietobjekt nicht beeinträchtige, stehe dem Vermieter ein Mitspracherecht, geschweige denn ein Zustimmungsrecht nicht zu.

(Amtsgericht Berlin Tempelhof/Kreuzberg, Aktenzeichen 2 C 519/02)
